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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2729/J 

betreffend Verwendung italienischer Bezeichnungen österreichischer 

Bundesländer in der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung, welche 

die Abgeordneten Dr. Dillersberger und Dr. Stix am 29. September 1988 

an mich richteten, beehre ich mich zu den Punkten 1 bis 3 wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Der "Spezialprospekt für Italien über italophile Gasthöfe in Öster­

reich" wurde nicht von der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung, 

sondern von einer Werbe- und Vertriebsgemeinschaft von Hoteliers, 

dem Verein Austria per I 'Italia, herausgegeben. 

Die Anführung der Adresse der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung 

dient lediglich als Hinweis auf die Büros der Österreichischen Frem­

denverkehrswerbung in Italien für allfällige zusätzliche Fragen. 

Bei den Bezeichnungen von Bundesländern in italienischer Sprache han­

delt es sich nicht um willkürliche Übersetzungen, sondern um gebräuch­

liche Begriffe, wie solche auch durch die Auslandswerbung in anderen 

Sprachräumen verwendet wurden. So etwa wird im englischen Sprachraum 

Austria, Vienna und Danube verwendet und im französischen Autriche 

etc. die anderen Fremdenverkehrsländer gehen ebenso vor, wenn sie 
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